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Versuchte Anstiftung zur Falschaussage

Strafbefehl fiir
DissenerAnwalt

KOMMENTAR

Überraschendes Ende

Von vVolfgang Eibers

OSNABRÜCK. Ohne Ge
richtsverhandlung wird das
Verfahren gegen einen Dis
sener Anwalt wegen des Vor
wurfs der versuchten AnstIf
tung zur Falschaussage be
endet. Wie die Staatsan
waltschaft Münster bestä
tigt hat, ist ein Strafbefehl
gegen den 55-jährigen Juris
ten ergangen und eine Frei
heitsstrafe von zehn Mona
ten zur Bewährung ausge
setzt worden. Außerdem
muss der Rechtsanwalt
10000 Euro an eine gemein
nützige Einrichtung über
wemsen.

Ende vergangener Woche
ist danach die H-tägige Wi
derruffrist abgelaufen. Da die
Akte noch nicht wieder zu
rück bei der Staatsanwalt-

schaft in Münster ist, konnte lungsbeginn festgenommen
sie gestern keine Aussage und in Handschellen in die
machen, ob der Strafbefehl Justizvollzugsanstalt Müns
rechtskräftig ist. Es wird da- ter gebracht worden, wo er
mit wohl nicht zu einer. öf- drei Tage in Untersuchungs
fentlichen Gerichtsverhand- haft verbrachte.
lung lzommen. Der Anwalt Der Fall hatte überregional
soll versucht haben, in einem Schlagzeilen gemacht, da
Prozess einen Zeugen mit nach einem anonymen Tipp
50000 Euro zu bestechen, ein TV-Team derWDR-3-Sen
damit dieser keine belasten- dung"Lolzalzeit" vor dem Ge
de Aussage gegen einen von richtssaal gewartet hatte, um
dem Dissener vertretenen den Anwalt in Handschellen
Schrotthändler aus'Senden zu filmen. Aus Anwaltskrei
macht, der sich w'egen Um- sen war daraufhin bundes
satzsteuerhinterziehung in weit massive Kritik am spek
Millionenhö!1e verantworten talmIären Zugriff der Justiz
rnuss. behörden im Gerichtssaal ge-

Der Zeuge informierte je- übt worden.
doch die Anklage über den Der Dissener Jurist hatte
nach seiner Meinung vörlie- in Untersuchungshaft zwar
genden Bestechungsversuch. bestätigt, dass mit dem Zeu
Mitte Juni vergangenen Jah- gen über Geld gesprochen
res war der Dissener Anwalt wurde, die ihm gemachten
daraufhin spektalmlär im Vorwilrfe aber nicht einge
Gerichtssaal zu Verhand-' räumt. Der von ihm einge-

Von Wolfgang Elbers

Die Verhaftung im Ge
richtssaal war spekta

kulär: Dringender Tatver
dacht der Anstiftung zur
Falschaussage sowie Ver
dunkelungsgefahr machten
es aus Sicht der Staatsan
waltschaftMünster not
wendig, den' Dissener An
walt vor laufenden Kameras
in Handschellen abzufüh
ren. Mehr als ein Jahr ist er
mittelt worden. Jetzt das
überraschende Ende: ein
Strafbefehl.

Der erspart beiden Seiten
eine öffentliche Gerichts
verhandlung. Aus Sicht des
Dissener Anwalts ist das so
gar verständlich: Der 55
Jährige, der im Gerichtssaal
durchschneidiges Auftre-

. ten und provokante Fragen

schaltete Osnabrücker Straf
verteidiger Jens Meggers er
Izlärte am Donnerstag zum
von seinem Mandaten akzep
tierten Strafbefehl: "Es ist zn
treffend, dass mein Mandant

zu beeindrucken weiß, hat
bei den Vernehmungen
während der dreitägigen
Untersuchungshaft bestä
tigt, dass mit dem Zeugen
über Geld geredet worden
sei, aber die ihm gemach~

ten Vorwürfe nicht einge
räumt. Dass er den Strafbe
fehl und die Freiheitsstrafe
von 10 Monaten mit Straf
aussetzung zur Bewährung
akzeptiert hat, spricht für
das Einsehen: Die Chancen,
mit einer weißen Weste und
einem Freispruch aus dem
Verfahren zu kommen, sind
wohl eher gering gewesen.

So ist der Jurist zwar vor
bestraft, aber die Ausübung
seines Berufs weiter mög
lich. Ob das auch bei einer
Verfahrenseröffnung der
Fall gewesen wäre, er
scheint bei der Schwere der

den Strafbefehl nach länge
rem Abwägen und gegen sei
ne innere überzeugung hin
genommen hat." Der Verur
teilte war für eine Stellung
nahme nicht erreichbar.

Vorwürfe eher fraglich. Hier
hätte ein vorläufiges Be
rufsverbot drohen können.

Auch die Staatsanwalt
schaft Münster scheint
aber nicht sicher gewesen
zu sein, dass die Beweisla~

ge für eine Freiheitsstrafe
ohneBewährung reicht
also ein Str.afmaß von mehr
als zwei Jahren. So bleibt
der Eindruck, dass vor ei
nem Jahr aus Inszenie
rungsgründen der Weg der
öffentlichen Festnahme ge
wählt wurde. Das holt die
Behörde jetzt wieder ein:
Bei so viel öffentlichem Auf
sehen das Verfahren ohne
Strafprozess zu be'enden,
kommt dem Eingeständnis
gleich, doch nicht so viel in
der Hand gehabt zu haben.

w.elbers@noz.de

über die standesrechtli
chen Konsequenzen und die
Frage, ob der Strafbefehl den
Verlust der Anwaltszulas
sung zur Folge haben kann,
ist noch nicht entschieden.


